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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER LOGIC MEDIA SOLUTIONS GMBH 

1. ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsge-

schäfte die die Logic media solutions GmbH (nachstehend „LOGIC“) 

mit ihren Vertragspartnern (nachstehend „Kunde“) abschließt. Entge-

genstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

abweichende Bedingungen des Kunden werden auch dann nicht Ver-

tragsinhalt, wenn LOGIC deren Einbeziehung nicht ausdrücklich wi-

derspricht.  

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künf-

tigen Lieferungen, Leistungen und Angebote an den Kunden, auch 

wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

1.3 Vorrangig vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die 

folgenden Vertragsbedingungen von LOGIC: 

• Für die Erbringung von Dienstleistungen und/oder Werkleistun-

gen: Die Vertragsbedingungen für Leistungen; 

• Für die Vermietung von Hardware und sonstigen technischen Ge-

räten: Die Vertragsbedingungen für Miete. 

 
2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS 
2.1 Die Angebote von LOGIC sind freibleibend und unverbindlich, sofern 

sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 

bestimmte Annahmefrist enthalten.  

2.2 Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen LOGIC und 

dem Kunden ist der schriftlich geschlossene Vertrag einschließlich 

dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden 

zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 

wieder. Mündliche Zusagen von LOGIC vor Abschluss des Vertrages 

sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragspar-

teien werden durch den Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils aus-

drücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

2.3 Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen 

einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäfts-

führern und Prokuristen sind die Mitarbeiter von LOGIC nicht berech-

tigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen.  

2.4 Angaben von LOGIC zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung 

(z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 

und technische Details) sowie die Darstellungen desselben (z.B. 

Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, so-

weit nicht die Verwendbarkeit zum vorgesehenen Zweck eine genaue 

Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaf-

fenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen 

der Lieferung oder Leistung. Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 

Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, 

sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zu-

lässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 

Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.5 LOGIC behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihr 

abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem Kun-

den zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnun-

gen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Un-

terlagen und Hilfsmitteln vor. Der Kunde darf diese weder als solche 

noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst 

oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen von 

LOGIC diese Gegenstände vollständig an diese zurückzugeben und 

eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder 

wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
 

3. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
3.1 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise 

von LOGIC ab Werk zuzüglich Verpackung, Transport, der gesetzlichen 

Umsatzsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer 

öffentlicher Abgaben. 

3.2 Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ohne jeden Abzug zur 

Zahlung fällig, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

3.3 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurück-

behaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, 

soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festge-

stellt sind. 

3.4 LOGIC ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen 

nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder 

zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände be-

kannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu 

mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen 

Forderungen von LOGIC durch den Kunden aus dem jeweiligen Ver-

tragsverhältnis gefährdet wird. 

 
4. LIEFERZEIT 
4.1 Von LOGIC in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen 

und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass aus-

drücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder verein-

bart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfris-

ten und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spedi-

teur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 

4.2 LOGIC kann – unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug des Kunden – 

vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder 

eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeit-

raum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtun-

gen LOGIC gegenüber nicht nachkommt. 

4.3 LOGIC haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferver-

zögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 

(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 

Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 

Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, 

Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 

Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 

nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) 

verursacht worden sind, die LOGIC nicht zu vertreten hat. Sofern sol-

che Ereignisse LOGIC die Lieferung oder Leistung wesentlich er-

schweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von 

vorübergehender Dauer ist, ist LOGIC zum Rücktritt vom Vertrag be-

rechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die 

Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder 

Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer ange-

messenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung 

die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er 

nach angemessener Nachfristsetzung vom Vertrag zurücktreten. 

4.4 LOGIC ist berechtigt, Teillieferungen auszuführen und diese gesondert 

in Rechnung zu stellen, sofern die Teillieferung für den Kunden zumut-

bar ist und auf seine berechtigten Interessen hinreichend Rücksicht 

genommen wird. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER LOGIC MEDIA SOLUTIONS GMBH 

5. ERFÜLLUNGSORT, VERSAND, GEFAHRÜBERGANG 
5.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 

der Sitz von LOGIC, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet LO-

GIC auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Instal-

lation zu erfolgen hat. 

5.2 Soweit nicht Selbstabholung oder Abholung durch Dritte vereinbart ist 

und der Kunde hierzu keine besonderen Weisungen erteilt hat, be-

stimmt LOGIC die Versandart nach pflichtgemäßem Ermessen. 

5.3 Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Ver-

schlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware 

an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versen-

dung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Verzögert sich der 

Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache 

beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden 

über, an dem die Ware versand- bzw. übergabebereit ist und LOGIC 

dies dem Kunden angezeigt hat. 

5.4 Die Lieferung wird von LOGIC nur auf ausdrücklichen Wunsch des 

Kunden und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 

Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken ver-

sichert. 

 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 
6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen 

Forderungen von LOGIC aus dem Vertrag und einer laufenden Ge-

schäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich LOGIC das Ei-

gentum an den verkauften Waren vor. 

6.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollstän-

diger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte ver-

pfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat LOGIC 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Er-

öffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Drit-

ter (z.B. Pfändungen) auf die LOGIC gehörenden Waren erfolgen. 

6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-

lungsverzug, ist LOGIC berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Ei-

gentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen 

beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; LOGIC ist viel-

mehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und den 

Rücktritt vorzubehalten.  

6.4 Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Ei-

gentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem 

Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbei-

tung, Vermischung oder Verbindung der Waren von LOGIC ent-

stehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei LOGIC als 

Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, 

so erwirbt LOGIC Miteigentum im Verhältnis der Rechnungs-

werte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. 

Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 

für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses ent-

stehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt 

insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils von 

LOGIC gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an LOGIC 

ab. LOGIC nimmt die Abtretung an.  

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben LOGIC er-

mächtigt. LOGIC verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuzie-

hen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen LOGIC 

gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit 

vorliegt und LOGIC den Eigentumsvorbehalt nicht durch Aus-

übung eines Rechts gemäß Ziff. 6.3 geltend macht. Ist dies aber 

der Fall, so kann LOGIC verlangen, dass der Kunde LOGIC die 

abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 

alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehöri-

gen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Ab-

tretung mitteilt. Außerdem ist LOGIC in diesem Fall berechtigt, 

die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Verar-

beitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu wi-

derrufen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderun-

gen von LOGIC um mehr als 10%, wird LOGIC auf Verlangen des 

Kunden Sicherheiten nach eigener Wahl freigeben. 

 

7. GEWÄHRLEISTUNG, SACHMÄNGEL 
7.1 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließ-

lich Falsch- und Minderlieferung) gelten die gesetzlichen Vorschrif-

ten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen 

unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endliefe-

rung der unverarbeiteten Ware an einen Verbraucher, auch wenn die-

ser sie weiterverarbeitet hat (Lieferantenregress gemäß §§ 478 ff. 

BGB).  

7.2 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetz-

lichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachge-

kommen ist. Bei zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung be-

stimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor 

der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Unter-

suchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist 

LOGIC hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Versäumt 

der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelan-

zeige, ist die Haftung von LOGIC für den nicht bzw. nicht rechtzeitig 

oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzli-

chen Vorschriften ausgeschlossen. 

7.3 Ist die gelieferte Ware mangelhaft, kann LOGIC zunächst wählen, ob 

sie Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 

oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leis-

tet. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbar-

keit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbes-

serung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zurücktre-

ten oder den Kaufpreis angemessen mindern.  

7.4 Auf Verlangen von LOGIC ist eine beanstandete Ware frachtfrei an 

LOGIC zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet LOGIC 

die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die 

Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem 

Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

7.5 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne Zustimmung von 

LOGIC die Ware ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Män-

gelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert 

wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehen-

den Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 

7.6 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit 

eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER LOGIC MEDIA SOLUTIONS GMBH 

7.7 Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter 

Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach-

mängel. 

 

8. HAFTUNG VON LOGIC, HAFTUNGSBEGRENZUNG  
8.1 LOGIC haftet dem Kunde stets  

• für die von ihr und/oder ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden 

Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursachten Schäden,  

• nach dem Produkthaftungsgesetz und  

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, die LOGIC, ihre gesetzlichen Vertreter, leiten-

den Angestellten und/oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zu ver-

treten haben.  

8.2 LOGIC haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer soweit sie eine 

wesentliche Vertragspflicht verletzt hat, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 

oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 

und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Diese 

Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypi-

schen und vorhersehbaren Schaden beschränkt.  

Der vorstehende Absatz gilt auch für entgangenen Gewinn und aus-

gebliebene Einsparungen. Die Haftung für sonstige entfernte Folge-

schäden ist ausgeschlossen.  

Für jeden einzelnen Haftungsfall aufgrund leichter Fahrlässigkeit ist 

die Haftung weiter auf den Vertragswert begrenzt, jedoch nicht auf 

weniger als EUR 2.000.000,00 €. Die Vertragsparteien können bei 

Vertragsabschluss eine weitergehende Haftung gegen gesonderte 

Vergütung vereinbaren.  

Die unbeschränkte Haftung gemäß Ziff. 8.1 bleibt unberührt.  

8.3 Bei Verlust von Daten haftet LOGIC nur für denjenigen Aufwand, der 

für die Wiederherstellung der Daten bei ordnungsgemäßer Datensi-

cherung durch den Kunden erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit 

von LOGIC tritt diese Haftung nur ein, wenn der Kunde unmittelbar vor 

der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße 

Datensicherung durchgeführt hat.  

 

9. RECHT UND GERICHTSSTAND 
9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

9.2 Gerichtsstand gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Person 

des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sonderver-

mögen ist der Sitz von LOGIC. 

 


